
Ir ---l{303 der Beild7,cn zu den Stenofr,lnhic\-lwn Protoh,llen des Nationalrates 

Xl V. Gesetzgd lUngsperiode 

A n t rag 

der Abgeordneten Babanitz 

und Genossen 

P.. • -" _1n_ 1 8 ras .. L18 __ .iJ.l __ _ No. __ 1t4.l.f.t 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesmineralölsteuer­

gesetz geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgese-tz vom .•••. ~ ••••.••.• mi t dem das 

Bundesrnineralölsteuergesetz geändert wird. 
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Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesmineralölsteucrgesetz, BGBl. Nr. 67/1966, in der 

Fassung der Bundesgesetze EGBL. Nr .. ' Y12/1970, 493/1972, 3/1975, 
1l~3/1976 und 624/1976 '-lird llie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

fI(1) Die Bundesmineralölsteuer beträgt für 100 kg Eigen­
gewicht des Mineralöls, 

, , 

a) das dem im'§ 2'Abs~ 1 des Mineralölsteuergesetzes 1959 ' 
. . 

angef~rten Steuersatz unterliegt, 330 Si 

b) das dem im § ,2 Aba. 2 des 1'1ineralölsteuerg-esetzes 1959 
angeführten steuersatz unterliegt, 267 S." 

2. § ?'Abs. 1 hat zu lauten: 

n(1) Für Mineralöl) das 'in lB,rd"lirtschaftlichen Betrieben 

der im Abs. 2 bezeichneten Art ~um Antrieb der im Abs. 3 auf­
, gezählten Maschinen dient, istffu pauschalierte 11engen (be­
,günstigter Treibstoffverbrauch, Abs. 3) eine Bundesmineralöl­

steuervergütung von S 1,98 je I,iter zu leisten. 11 

3. §11 hat zu lauten: 

",§ ,11. Für Gasöl deI.' Nr. 27.10. D des Zolltarifes (Zoll­

~arifgesctz 195~, BGBl. Nr. 74), das von d~n Österreichischen 
Bundesbahnen zum Antrieb von Schienenfahrzeugen ver\'lendet ''l1..n.~de, 

ist von der entrichte'ten ° Bundesmincl'alölsteuer auf Antrag der 
Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen vom Finanz­
amt fijr Verbrauchsteuern und I1onopole in \'lien ein Betrag vqn 

!..'--"'~"""'""""'7" ..... "~.,."; _.'.- " -""'~'-" ,,~~ .. , ~.. ." ..... -.,--~. ., ~ ' .. " .... "_.,. ...... " ... ,.~ _ ...... _.,',... .... --.~ --:--_ ... ---~---_ .. -_._--_ ... ,--_ .... _--------
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S 1,98 je Liter zu vergüten .... Der Antrag ist nur i'ür volle Ka-
lendermonate zulässig und ~bei. sonstigem Verlust des Anspruches. 

bis zum Ende, des auf die Ven1endung folgenden Kalenderjahres zu 
stellen", iW' 

Artikel 11. -
Artikel I ist auf Mineralöl anzu'i'Ienden, für das die Mine-' 

ralölsteuerschuld nach dem 31", Dezember 1978 entsteht, für das 
; , 

in den Fällen der Einfuhr der Zeitpunkt,. der für die An"\'lendung 
. der zolltarifarischen Bestimmungen maßgebend ist, nach dem 

31. Dezember 1978 liegt oder dessen begünstigter Verbrauch in . . 
einem landwirtschaftlichen Betrieb nach dem 31 .. Dezember 1978 
stattfindet ~j 

Artikel 111 

Die Zuständigkett zurVollziehung der ÄrtikelI und 11 richtet 

sich. nach § 12 des Bundesmineralölsteuergesetzes .. 

In formeller Hinsicht wird beantragt" diesen Antrag unter 

Verzicht auf eine Erste'Lesung dem Finanz- und B~d;etaus­
schu3 ~uzuweisen. 
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Der'Ertrag der Bundesmineralölsteuer ist nach § 4 des 
".' .lmndesmineralölsteuergesetzes. zur. Bedeckung der Erfordernisse 

des Ausb~ues und der Erhaltung der Bundesstraßen (Autobahnen 

und. and.ere Bundesstraßen) zu ver\·;enden. Da es notvlendig ist, 
, ' 

"für diese 'Zwecke zusätzliche finanzielle 11itte1 aufzubringen, 

. sollen mit \olirkung ab 1 .. Jänner 1979 die Sätze. der Bundes­

'.m:tner.alölsteuer .mit Ausnahme des ermäßigten Steuersatzes für 

zum Verheizen bestimmtes Gasöl (siehe § 1 des Gasöl-Stelierbe­

,günstigungsgesetzes ,EGBl. Nr .. 259/1965) so angehoben vlCrden, 

:,daß sieb. für die wichtigsten steuerpflichtigen Nineralöle eine 
um rund 25 Grosche.n je Liter höhereVerbrauchsteuerbelastung 

. . 
.· ...... ergibt.ln diesem Fall ist eine Erhöhung des steuersatzes für 

Benzine und ähnliche I-lineralöle von der'zei t 297 S urn-: 33 . S auf 

"330 S ':für 100 'kg und eine Erhöhung des 'Steuersa:i:;zes für andere 
Mineralöle (z. B. Gasöle und' Petroleum) von 238 S um 29 S rolE 
267 S .für 100 kg erforderlich~ Um zu vermeiden,daß durch diese 

,':"",."I1aßnahme .auch der begünstigte Treibstoffverbrauch für lancl'Hirt-

I schaftliche tlaschinen und für Schienenf~lrzeuge der Österreichi- C 

sehen Bunclesbahnen betroffen vJird, sollen die Steuervergütungen 
nach §§ 7 und 11 des Bundes'!!1ineralöisteuergesetzes von S 1,73' 
je Liter bZ\'T ... 203 S für 100 kg (entspricht S 1') 73 je tite:t:' Gas-
öl) ebenfalls um 25 Groschen je Liter erhöht und einheitlich 
mit einem Vergütungssatz je Liter festgelegt werden, der S 1,98 

. beträgt .. 

Aus der vorgesehenen Erhöhung der Bundesmineralölsteuersätze 
'Tfläre unter Berücksichtigung der höheren Vergiitungssätze bei einem 

ungefähren Verbrauch an steuerpflichtigen I'lineralölen w-ie bisher 

im Jahre 1978 eine Steigerung des jährlichen Ertrages ~er Bu~des­
mineralölsteuer um eti'lR 1,1 I1illiardcn Schilling zu erHarten .. Im 
Jahre 1979 "lird voraussichtli.ch ein anteiliger !'Jehrertra.g von 
ca& 10/12 dieses Betrages zu erzielen sein~ 

115/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




